
  

Bürgermeisterin im Clinch mit ihren Gegnern

Stadtverordneter tritt öffentlich auf und wird zu Recht
namentlich genannt

In der Stadtverordnetenversammlung einer Kleinstadt gibt es Ärger. Nach mehreren
Einsprüchen gegen die Kommunalwahlergebnisse kommt es zu einem
Schlagabtausch zwischen der Bürgermeisterin und ihren Gegnern. Die am Ort
erscheinende Regionalzeitung berichtet unter der Überschrift „ (…) Bürgermeisterin
redet sich in Rage“. Abschließend heißt es in dem Text, ein SPD-Stadtverordneter
habe seinen Einspruch zurückgezogen. Der Einspruch eines anderen
Stadtverordneten – er wird namentlich erwähnt – sei für ungültig erklärt worden.
Dieser wendet sich mit einer Beschwerde an den Presserat. Nach seiner Auffassung
hätte es die journalistische Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2 des Pressekodex erfordert,
dass die Zeitung ihn zum Sachverhalt befragt. Außerdem sei er mit der Nennung
seines Namens nicht einverstanden. Er habe dazu keine Genehmigung erteilt. Über
den Sachverhalt hätte in anonymisierter Form berichtet werden können und müssen.
Der Presserat eröffnet ein Beschwerdeverfahren im Hinblick auf Ziffer 8 des
Pressekodex (Persönlichkeitsrechte). In diesem Fall geht es um die Nennung des
Namens des Stadtverordneten. Der Chefredakteur der Zeitung teilt mit, er könne der
Beschwerde in keinem Punkt folgen. Der Beschwerdeführer sei in der
Stadtverordnetenversammlung bei seinem Einspruch gegen die Kommunalwahl
öffentlich aufgetreten. Das Gremium sei öffentlich. Der Redakteur habe aus der
Begründung der Ablehnung des Einspruchs zitiert und stelle keine weitergehenden
Behauptungen auf. 

Die Beschwerde ist unbegründet. Nach Ziffer 8 des Pressekodex achtet die Presse
das Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbstbestimmung. Wenn
aber sein Verhalten von öffentlichem Interesse ist, kann es in der Presse erörtert
werden. Bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse
der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen. Die
Zeitung hat aus einer öffentlichen Stadtverordnetenversammlung berichtet. An
Berichten über die politische Willensbildung in den gewählten Volksvertretungen
besteht ein hohes öffentliches Interesse. Der Beschwerdeführer ist mit seinem
Einspruch gegen die Kommunalwahlergebnisse dort aktiv und öffentlich aufgetreten.
Daher tritt sein Interesse, anonym zu bleiben, hinter das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit zurück. (0630/14/3)
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